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Antrag 

der Abgeordneten Andreas Lotte, Isabell Zacharias, 
Kathi Petersen, Dr. Herbert Kränzlein, Helga 
Schmitt-Bussinger, Stefan Schuster, Susann Bie-
defeld, Martina Fehlner, Georg Rosenthal, Doris 
Rauscher, Günther Knoblauch, Ruth Müller, Ha-
rald Güller, Reinhold Strobl SPD 

Nachhaltige Förderung von Studierendenwoh-
nungen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Förderung 
von Studierendenwohnungen nachhaltig zu gestalten, 
indem sie 

─ die Förderung überwiegend auf Objekte mit Ge-
meinschaftseinrichtungen konzentriert, 

─ die Belegungs- und Mietpreisbindungen von ge-
förderten Wohnplätzen von einer vorzeitigen 
Rückzahlung der Darlehen unberührt lässt, 

─ eine Wohnplatzquote für Studierende von 15 Pro-
zent anstrebt. 

Begründung: 

Der Schwerpunkt der Förderung von Studierenden-
wohnungen des Freistaates Bayern liegt bislang auf 
Einzelapartments (mit Kleinküche und Sanitärzelle). 
Der Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen 
kommt demgegenüber nur eine nachrangige Bedeu-
tung zu. Damit wird der Neubau für Studierende unnö-
tig verteuert und die Mieten für Studierende werden 
nicht stark genug gesenkt. Darüber hinaus investiert 
der Freistaat Bayern auf diese Weise nicht nachhaltig 
in bezahlbaren Wohnraum, der auch nach dem Aus-
laufen der Bindung auf einem Niveau im unteren 
Standard bleibt. Die Verschiebung des Fokus auf die 
Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen kann 
mehr Menschen mit geringem Einkommen den Zu-
gang zu Bildung erleichtern. 

Außerdem soll die Konkurrenz auf dem allgemeinen 
Mietmarkt entschärft werden. Nach einem Bericht des 
Deutschen Studentenwerks vom September 2016 
liegt Bayern mit einer Unterbringungsquote von 10 Pro-
zent im bundesdeutschen Durchschnitt. Damit kann 
sich ein reiches Bundesland wie Bayern entgegen der 
Darstellung der Staatsregierung nicht zufriedengeben, 
zumal die Studierenden in Bayern auf den ange-
spanntesten Mietmärkten in Deutschland Wohnraum 
bezahlen müssen. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Unterbringungsquote von 15 Prozent ein angemesse-
nes Ziel. 

Eine nachhaltige Förderung von Wohnplätzen erfor-
dert zudem die Schließung einer Gesetzeslücke. In-
vestoren, die ein Darlehen des Freistaates zum Bau 
frühzeitig zurückgeben, können auch die Belegungs- 
und Mietpreisbindungen der Wohnplätze vorzeitig ver-
kürzen, obwohl der Bau unter geringeren Auflagen 
stattfand. Diese Gesetzeslücke wurde bereits im Fall 
der Errichtung des Wohnheims für Studierende in der 
Heinrich-Groh-Straße 17 in München ausgenutzt.  
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Andreas Lotte, 
Isabell Zacharias, Kathi Petersen u.a. SPD 
Drs. 17/18359 

Nachhaltige Förderung von Studierendenwoh-
nungen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Isabell Zacharias 
Mitberichterstatter: Robert Brannekämper 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen und der Ausschuss für Wirtschaft und 
Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Ener-
gie und Technologie haben den Antrag mitbe-
raten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 71. Sitzung am 18. Oktober 2017 be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 171. Sitzung 
am 15. November 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 76. Sit-
zung am 30. November 2017 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Andreas Lotte, Isabell Zacharias, Kathi 
Petersen, Dr. Herbert Kränzlein, Helga Schmitt-Bussinger, Stefan 
Schuster, Susann Biedefeld, Martina Fehlner, Georg Rosenthal, 
Doris Rauscher, Günther Knoblauch, Ruth Müller, Harald Güller, 
Reinhold Strobl SPD 

Drs. 17/18359, 17/19456 

Nachhaltige Förderung von Studierendenwohnungen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal­

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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